
Amtsblatt
her

Regierung zu Düsseldorf.
Nr» 68. Düsseldorf, Sonnabend, den 6. November 1847.

(Nr. 1S14.) Deftaudationender Rheinschifffahrts-Abgab-n.
Es ist die Frage erhoben worden:

welches Rheinzollgericht die Untersuchung wegen verübter Deftaudationen der Rhrkn-
schifffahrts-Abgaben in dem Falle zu führen habe, wenn der Contravenient an der
Zollstelle, wo der vorgefallene Betrug entdeckt wird, sich keiner DefraudaLiou
schuldig gemacht hat, letztere vielmehr nur an einer auf derselben Fahrt früh.v
passirten Hebestelle oder an mehreren solcher Hebestellen begangen worden,

und
ob in Betreff der Competenz deS kori äexreKensiomL es darauf ankomme, ob tu
demjenigen Staate, in welchem die Umgehung deS Rhcinzolls entdeckt wird, eins
Defraudation verübt worden, oder nicht.

Diese Frage ist bereits durch die Artikel 7t, 8i, 83, der RheinschifffahrtSakte som
3t. März 1831 in Verbindung mit dem Zusatzartikel VII! entschieden. So wie nämlich
der Art. 31 der Akte zu die Competenz der Rheinzoll-Nichter hinsichtlich aller Cvtd-
traventionen gegen die Bestimmungen der Schifffahrts-Ordnung und der hierdurch verwirk--
ten Strafen begründet, so schließt der Art. 83 seiner Fassung nach die Competenz des
5or! äeprellsnsionis in dem bezeichneten Falle nicht aus; vielmehr erscheint auch durch die¬
sen Artikel, nachdem ihm zufolge des Supplementar-Artikels VIII durch Streichung der
Worte „desselben Gebiets" auch auf diejenigen Deftaudationen Anwendung gegeben worden
ist, welche iu dem Gebiete eines fremden Staates begangen worden sind, die An¬
sicht gerechtfertigt:

daß dem 5orum äeprekensivnis jeder Zeit, also auch dann, wenn es nicht Zlt-
gleich koruin äklieti coinmissi ist und wenn die vorgefallenen Deftaudationen
in einem andern Rheinuferstaate, als demjenigen, welchem das koruin äLpreKer»-
sioins.angehört, verübt sind, die Einleitung und Führung der Untersuchung, des¬
gleichen die Festsetzung der Strafe wegen sämmtlicher auf derselben Fcchrt verüb¬
ter gleichartiger Deftaudationen obliegt.

Daß demgemäß verfahren werde, erscheint auch zweckmäßig, indem auf diese Weife am
wenigsten Aufenthalt entsteht und derselbe Richter, welcher jedenfalls die vorläufige Unter¬
suchung zu führen, reSpective für die Sicherstellung der Strafe zu soraen hatte, alsdann
auch das Erkenntniß erläßt. Da eine Gleichmäßigkeit des Verfahrens zu wünschen ist, und
es nur auf richtige Anwendung der bezogenen Vorschriften ankommt, so werden die Kö-



niglichen Rheinzollgerichtc auf den entwickelten Grundsatzhierdurch aufmerksam gemacht, um
solchen in vorkommenden Fällen nicht außer Acht zu lassen.

Berlin den 25. Oktober 1847.
Der Justiz-Minister.

Uhden.
An sämmtliche Königl. Rheinzollgerichte.
(Nr. 1S15.) Besetzung einer erledigten Divisionsprcdiger-Stelle.

An die Stelle des verstorbenen Predigers Hoffmann ist der Predigtamts-Candidat
Carl Theodor Hunger zum 2ten DiviflonSpredigerDer Königl. töten Division ernannt
worden. Coblenz d en 18. Oktober 4847. Königl. Consistorium.

Verordnungen und Bekanntmachungender Königl. Regierung.
(Nr. 1516.) Die Familien-FideicommiZ-Stiflung des Grasen August Wilhelm Constantin Hubert von

Spee. l. S. Z. Nr. 527S.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen,

Markgraf zu Brandenburg, souverainer und oberster Herzog von Schlesien, wie
auch der Grafschaft Glatz, Großherzogvom Niederrheinund von Posen, Herzog zu
Sachsen, Engern und Westphalen, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berg,
Stettin, Pommern, der Cassubenund Wenden, zu Meklenburg und Crossen, Burg¬
graf zu Nürnberg, Landgraf zu Thüringen, Markgraf der Ober- und Niederlaufitz,
Prinz von Oranien, Neuenburgund ValendiS, Fürst zu Rügen, Paderborn, Hal¬
berstadt, Münster, Minden, Camin, Wenden, Schwerin,Ratzeburg,Mörs, Eichsfeld,
und Erfurt, Graf zu Hohenzollern, gefiirsteter Graf zu Henneberg, Graf zu Rup.
pin, der Mark Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen und Ppr-
mont, Herr der Lande Rostock, Stargard, Lauenburgund Bütow !c. :e.

Urkunden und bekennen hiermit für Uns und Unsere Nachfolger in der Regierung, daß Wir
auf Ansuchen des Grafen August Wilhelm Constantin Hubert von Spee das aus dem
landtagsfähigen Rittersitz Hcltorf mit den in dem dieser Urkunde beigefügtenVerzeichnisse
näher specificirten Gütern und Grundstücken in den Gemeinden Ratingeu, Eckamp, Wittlaer,
Caleum, Angermund, Rahm, Huckingen, Lintorf und Bockum nebst den dazu gehörigen Pa-
tronat-Jagd- und sonstigen Gerechtsamen, den in Düsseldorf auf der Orangerie-Straße sub
Nr. 733 der Mutterrolle belegenen Hause, Hof, Gärten und Gräben, aus der durch den
§. 6. des Reichsdeputations-Hauptschlusses vom 25. Februar 1803 zur Entschädigung für
den abgetretenenAntheil an der HerrschaftReipoltSkirchen angewiesenen,auf das König¬
reich Würtembergradicirten immerwährenden jährlichen Rente von 5400 Gulden, aus dem
in den gleichfallsdieser Urkunde beigefügten Verzeichnissen näher specifizirtenFamilien-
Schmuck und Silberwerk, den im F. 2. dieser Urkunde näher gedachten in dem vorbezeich¬
neten Hause zu Düsseldorf und auf dem Hause Heltorf vorhandenenInventarien-Stücken
und endlich §, t7 dieser Urkunde aaS den zu Apanagen, Präbenden und Pfründen ausge¬
setzten Kapitalien von 50000 Rthlr. 20000 Rthlr. und 2000 Rthlr. für die Gräflich von
Speefcbe Familie errichtete Familien-Fidcicommiß Allerhöchst landesherrlich zu genehmigen
qeruhet haben.

Wir bestätigen demzufolge die bei uns eingereichte, von dem Grafen August Wilhelm
Constantin Hubert von Spee unter dem 31. März dieses JahreS schließlich vollzogene und
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verkautbarte Sti^ftungs-Urkunde, welche dieser Unserer Allerhöchsten Confirmation beigeheftet
ist, Uns an Unsern Hoheiten und Gerechtsamen, und Jedermann an seinen Rechten unbe¬
schadet, und wollen, daß die Fideicommißbesitzer,deren Erben und Nachfolger bei den Be¬
stimmungen der Stiftungs-Urkunde jederzeit kräftigst geschützt werden sollen. — Urkundlich
unter Unserer Allerhöchst eigenhändigen Unterschrift und Anhängung Unseres größern König¬
lichen Insiegels ausgefertigt und gegeben, Sans-fouci, den 28. August 1846.

(gez.) Friedrich Wilhelm.
Für den Justiz-MinisterUhden.

LandesherrlicheGe nehmigung und Be- cont. (gez.) Ruppenthal.
stätigung der Familien - Fideieommiß- (I.. S.) Mit dem Originale gleichlautend.
Stiftung des Grafen August Wilhelm Berlin den 15. September 1847.
Constantin Hubert von Spee. (gez.) Rummels pacher.

(D. S.) Geh. Kanzlei-Inspektorim Justiz-Ministerium.
Unter Bezugnahmeauf unsere Bekanntmachung vsm 3V. v. M. (Amtsblatt Stück 64),

die Familien-Fideicommiß-Stiftungdes Grafen August Wilhelm Constantin Hubert von
Spee betreffend, bringen wir vorstehende Allerhöchste Bestätigungs-Uckunde hiedurch »ab¬
träglich zur allgemeinen Kenntniß.

Düsseldorf den 26. Oktobor 1847.
(Nr. 1517.) Die Anweisungzur zweckmäßige!!Behandlung und Rettung der Scheintodten betr.

l. 8. U. b. Nr. 1204S.
In Folge einer Verfügung des Königlichen Ministeriums des Innern vom 4. Septem¬

ber d. I. ist eine Anzahl Exemplare der auf Veranlassung des Ministeriums der Geistli¬
chen Unterrichts-und Medizinal-Angelegenhelten nach dem jetzigen Stande der Heilkunde
ausgearbeitetenSchrift: „Anweisungzur zweckmäßigen Behandlung und Rettung der Schein-
todten oder durch plötzliche Zufälle verunglückten Personen" nachdem die frühere Auflage
vergriffen worden, an die Herrn Landräthe, Kreis-Physiker,Kreis-Chirurgen und Bürger¬
meister vertheilt, eine andere Anzahl bei der Erpedition des Amtsblatttes aber niedergelegt
worden, woselbst Jedermann diese Schrift für 6 Pf. erhalten kann.

Bei dieser Gelegenheit bringen wir zugleich die für Hilfsleistungen, Rettungsversuche
und Mühewaltung zur Belebung Verunglückter bestimmten Belohnungennach Maßgabe der
bestehenden Vorschriftennachstehendzur öffentlichenKenntniß.

Was zuvörderst die Hülssleistungenzur Rettung und WiederbelebungScheintodter
oder wirklich Verunglückter betrifft, so ist es allgemeine Pflicht eines Jeden, alle Kräfte
zu einem desfallflgen Versuche vorkommendenFalls aufzubieten;dessenungeachtetwird aber
noch demjenigen, welcher einen für ertrunken, erfroren, erstickt oder erdrosselt gehaltenen
Menschen zu weiterer Hülfsleistungunterbringt, neben der Erstattung der etwaigen Aus¬
lage für seine Bemühungeneine Gratifikation von resp. 5 Rthlr. oder 2^ Rthlr. zuge¬
sichert, jenachdem das Leben des Scheintodtengerettet wird, oder die Versuche vergeblichbleiben.

Eine gleiche PrHmie und zwar unter derselben Modification erhalten Aerzte und Wund¬
ärzte für ihre heilkundige Mühewaltung zur Wiederbelebungder Verunglückten,abgesehen
von dem Sostrum, welches sie bei Vermögenden von der Familie zu fordern berechtigt sind.

Für Rettung oder Rettungsversuche aus Lebensgefahrmit Ausschluß der Wiederbele-
bungs-Versuche Scheintodter und Verunglückterwerden besondere Prämien angewiesen,
deren Bewilligung, nächst dem Zwecke, die Bereitwilligkeit und Entschließungzu einer
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Handlung de? Edelmutheszu vermehren, nur in der Absicht erfolgt, ein durch Anstrengung,
Muth oder Kühnheit erworbenesVerdienst zu belohnen, nicht aber einen zufälligen Erfolg,
wcShalb es denn auch auf diesen nicht ankommt.

Diese Belohnungenselbst bestehen, abgesehen davon, daß die Handlung des Edelmuthes
durch das Amtsblatt zur öffentlichenKenntniß gebracht wird, entweder

1) in Geld, oder
2) in Ertheilung der Erinnerungs-Medaille,oder
3) in Verleihung der RettungS-Medailleam Bande.

Die Belohnung in Gelv hängt in jedem einzelnen Falle von dem Ermessen der Be¬
hörden ab, die Höhe derselben aber von der mehrern oder mindern Gefahr, welcher der
Rettende sich selbst ausgesetzt hat.

Die Erinnerungs-Medaille wird für unerschrockeneund aufopferndeHülfsleistung bet
Vorfällen bewilligt, in denen das Leben, die Gesundheit oder das Vermögeneines oder
mehrerer Mitbürger einer erheblichen und dringenden Gefahr ausgesetzt war, die Rettungs¬
medaille am Bande endlich ist zur Belohnung einer besonders ausgezeichnetenHülfsleistung
bestimmt, und wird die Verleihung derselben durch eine besonders erhebliche, mit der Hülfs¬
leistung verbundene Gefahr, einen vorzüglichen Beweis von Entschlossenheitund Selbstauf¬
opferung, oder einen sehr wichtigen Erfolg, außerdem aber dadurch bedingt, daß der Hülfe-»
leistende nach seiner ganzen Persönlichkeit einer solchen Auszeichnung nicht unwürdig sei.

Düsseldorf, den 2V. Oktober 1847.
(Nr. 1513.) Wupperfähre zwischen Bürrig und Rheindorf. I. 8. III. Nr. 78S7.

Dem Grafen Franz Egon von Fürstenberg-Neheim zu Stammheim als Besitzer
des Gutes Reuschenberg im Kreise Solingen ist von Sr. Excellenz dem Herrn Finanz-Mi¬
nister die unterm 1. d. M. ausgefertigteConcession zur Beibehaltung der, zum Uebersetzen
von Personen bestimmten Fähre über den Wupperfluß bei dem Wambacher Hofe an der
Grenze der Bürgermeistereien Opladen und Monheim ertheilt und daselbst nachstehender Ta¬
rif eingeführt worden.

Tarif
nach welchem das UeberfahrtSgeld bet der Fähre über den Wupperfluß bei dem Wambacher
Hofe auf dem Wege zwischen Bürrig und Rheindorf, im Kreise Solingen, zu erheben ist.

ES wird entrichtet für das Ueberfetzenvon Personen einschließlich dessen, was sie tra¬
gen, für jede Person . .. . . . . . . . 3 Pfenninge

bei hohem Wasserstande, wenn das Uebersetzen nicht durch einen Fähr¬
mann bewirkt werden kann, sondern durch zwei Schiffer geschehen muß, für
jede Person . 6 Pfennige

Befreiungen.
UeberfahrtSgeld wird nicht gezahlt;

1) von commandirten Militairs und einberufenen Rekruten;
2) von öffentlichen Beamten, wenn sie sich dieserhalb durch Freikarten gehörig legiti-

miren, so wie von Steuer-Offizianten in Uniform;
3) von Hülfeleistenden bei Feuersbrünsten und ähnlichen Nothständen.

Zusätzliche Bestimmung.
Bei vorhandenerEisenbahn darf nur der einfache Fährgeld-Satz erhoben werden.
Festgesetzt gemäß RescripLSSr. Excellenz des Herrn Finanz-Ministers vom 1. d. M.

IV. 13103 UI. 21376.
Düsseldorf den 22. Oktober 1847.
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(Nr. 1620.> Niederlegung einer Agentur betr. I. S. II. d. Nr. 12669.
. Der Jakob Hausmann zu Derendorf hat die bisher von ihm geführte Agentur der

Berlinischen Feuer -Versicherungs-Anstalt Niedergelegt.
Düsseldorf den 13. Oktober 1847.

<Nr. 1521.) Agentur des H. Baums zu Dahlen I. 8. n. k. Nr. 12404.
Der Blaufärber H. BaumS zu Dahlen ist zum Agenten der Magdeburger Feuer-Ver-

fichttungs-Gesellschast ernannt und in dieser Eigenschaft von uns bestätigt worden.
Düsseldorf den 13. Oktober 1847.

(Nr. 1522.) Niederlegung einer Agenlnr k.8. Il.d. Nr. 12442.
Die Gebrüder Engels zu Mülheim a^d. Ruhr haben die bisher von ihnen geführte

Agentur der Stettiner National-Fener-Versicherungs-Gesellschast niedergelegt.
Düsseldorf den 19. Oktober 1647.

(Nr. 1523.) Agentur des Friedrich Kremer, Diedrichs Sohn. I. 3. II. K. Nr. 13290.
Der Friedrich Krem er, Diedrichs Sohn zuDinslaken ist zum Agenten der Kölnischen

Feuer -VersichcrungS -Gesellschaft ernannt und in dieser Eigenschaft von uns bestätigt worden.
Düsseldorf den 21. Oktober 1847.

(Nr. 1524.) Agentur des Carl Buschfeld zu Otzenrath. I. 5. !!. K. Nr. 13176.
Der Post-Erpediteur Carl Buschfeld zu Otzenrath, Bürgermeisterei Neukirchen, Krei¬

ses Grevenbroich, ist in Stelle des seitherigen, inzwischen verstorbenen Agenten Joh. Bresser
daselbst zum Agenten der Kölnischen Feuer-VersicherungS-Gesellschast ernannt und in dieser
Eigenschaft von uns bestätigt worden.

Düsseldorf den 2t. Oktober 1847.

(Nr. 1525.) Zurücknahme eines Steckbriefes. I. 8. IV. Nr. 5262.
Da der Husar Carl Hasselbeck von der 2ten Eskadron des Königl. 8. Husaren-Re¬

gimentes am 19. d. M. hier wieder eingebracht worden ist, so wird der gegen denselben
unter dem 28 August d. I. erlassene Steckbrief (Amtsblatt Stück 58) hierdurch zurückge¬
nommen. Düsseldorf den 22. Oktober 1847.

Verordnungen und Bekanntmachungen anderer Behörden.
(Nr. 1526.) TodeS-Urkunden.

Durch das Königliche Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Berlin find
mir von folgenden Personen die Todes-Urkunden zugegangen:

1) von August Lnzembeny, geboren zu Düsseldorf am 22. Juli 1822, gestorben am
17. September 1844 als Füsilier des 2. Regiments der Fremden-Legion, im Mi-
litair-Hvspital zu Toulon;

2) von Hermann Friedrich LoH, geboren zu Düsseldorf den 6. Januar 1816, gestor¬
ben am 12. Januar 1844 als Füsilier des 2. Regiments der Fremden-Legion im
Militair-Hoöpital zu Gigclli, in Afrika;

I) von August Schonhoff, geboren am 23. September 182Z zu Düsseldorf, gestor¬
ben am 7. April 1843, als Füsilier des 2. Regiments der Fremden-Legion daselbst;

4) von Carl August Goeckc, geboren zu Düsseldorf am 11. Oktober 1795, gestorben
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am 7. November 1844 im Militair-HoSpital zu Perpignan, als Chef des zu dem

Linien-Jnfanterie-Regiment daselbst gehörigen Musikcorps;

5) von Heinrich Barden Heuer, geboren am 28. Juni 1817 zu Düsseldorf, gestor¬

ben als Füsilier des 1. Regiments der Fremden-Legion, am 31. Mai 1844, im

Militair-Hospital zu Oran;

6) von Joseph Gezeni, geboren zu Düsseldorf am 27. Februar 1818, gestorben am

22. August 1842, als Füsilier des 1« Infanterie-Regiments der Fremden-Legion,

im Militair-HoSpital zu Oran;

7) von Albertine Levy, Nähterin, 22 Jahre alt, geboren zu Düsseldorf, gestorben

am 27. November 1842 zu Paris;

8) von Ludwig Johann Fontaine, geboren zu Düsseldorf am 5« Juni 1810, ge¬

storben am 14. August 1844 als Füsilier deS 2, Regiments der Fremden-Legion,

im Militair-Hospital zu Bone in Afrika;

9) von Victor Schmitt, geboren zu Düsseldorf am 13. Oktober 1Z19, gestorben

, als Füsilier des 1. Regiments der Fremden-Legion im Militair-Hospital zu Oran;

10) von Wilhelm Meurers, geboren am 25. März 1806 zu Düsseldorf, gestorben am

22. December Z842, als Füsilier deS I.Regiments der Fremden-Legion im Militair-

Hospital zu Mostaganem, in Afrika;

11) von Wilhelm Books, geboren zu Ratingen am 11« Februar 1803, gestorben am

21. Oktober 1842, als Füsilier des 2. Regiments der Fremden-Legion im Milita«-

Hospital zu Bone;

12) von Johann Preier, geboren am 9. Juni 18!2 zu Crefeld, gestorben am 7. De¬

cember 1843, als Füsilier des 1. Regiments der Fremden-Legion, im Militair-

Hospital zu Mostaganem;

13) von Heinrich Peters, geboren zu Obergeburt am 6. December 1807, gestorben

am 8- Juli 1842, im Militair-Hospital zu Bouffarick, in Afrika;

14) von Christian Braun, geboren zu Zons am 8. Juni 1808, gestorben am 6.Ja¬

nuar 1843, als Füsilier deS 1. Regiments der Fremden-Legion im Militair-HoS¬

pital zu Oran;

15) von Wilhelm Holzschneider, geboren am 10. Oktober 1784 zu Lank, gestor¬

ben zu Mostaganem in Afrika am 20. Juni 1844; vor seiner Auswanderung war

derselbe zuletzt in Neuß wohnhaft;

16) von der geschastslosen Adelheidt Jacobs, 65 Jahre alt, geboren zu Gerresheim,

gestorben zu Paris, am 14. Januar diessö Jahres.

Die Eintragung der gedachten Urkunden in die CivilstandS-Register ist verfügt und

zwar in Betreff der von Nr. 1 bis 10 incl bezeichneten Personen in die Register der hie¬

sigen Gemeinde, der sub Nr. 11. bezeichneten in die Register der Gemeinde Ratingen, der

sub 12. in die der Gemeinde Crefeld, der sub 13. in die der Gemeinde Gladbach, der sub

14. in die der Gemeinde Zons, der sub 15. in die der Gemeinde Neuß und der sub 10.

in die Civilstandsregifter der Gemeinde GerreSheim.

Düsseldorf den'14. Oktober 1847. Für den Ober-Prokurator.

Der Staats-Prokurator: von Ammon.

(Nr. Tode-urkunde. . . .

Die Urkunde über den am 14 Juni vorigen Jahres im Militalr-Hospttal zu Oran

erfolgten Tod deS Rudolph Schöltgen, Füsilier im 1. Regiment der französischen Frem-
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den--Leg,'on, angeblich zu Neuß am 19. August 1819 geboren, ist mir zugegangen und deren
Eintragung in die laufenden Sterberegister der Gemeinde Neuß veranlaßt worden.

Düsseldorf den 15. Oktober 1847. Für den Ober-Prokurator.
Der StaatS-Prokurator: von Ammon/

(Nr. 1528.) Bank-Commandite in Elderfeld.
Nachdem nunmehr die hier errichtete Bank-Commanditein Geschäftsthätigkeitgetreten

ist» mache ich in Verfolg des Erlasses des Königl. hohen Justiz-Ministeriums vom 19. April
1837 bekannt, daß nach einer Mittheilung des Hrn.StaatSministerSR o th er dieselbe von Be¬
hörden und öffentlichen Anstalten, die zur Belegung bei dem Bank-Comtoir zu Cöln be¬
stimmten Gelder annehmen wird. Die Annahme geschieht für Rechnung dieses Letztern und
ebendasselbe wird daher auch ferner die betreffenden Anerkenntnisse ausstellen.

Elberfeld den 26. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator: v. Kösteritz.

(Nr. 1529.) Tvdtenschein.
Der mir durch das Königl. Ministerium der auswärtigen Angelegenheitenmitgetheilte

Todtenfchein des am 4- September c. zu Rotterdam verstorbenenSchiffers Peter Johann
Elbers aus Wardhausen ist dem Herrn Civilstandsbeamten zu Griethausen zur Eintra¬
gung in die Sterbe-Register zugefertigt worden.

Cleve den 22. Oktober 1847. Der Königl. Ober-Prokurator: Wever.

(Nr. 1530 ) Geburten, Heirathen und Sterbesälle bei Dissidenten.
Zum Commissar für die in der Verordnung vom 30. März 1847 vorgeschriebene

Beglaubigung der Geburten, Heirathen und Sterbefälle in den daselbst bezeichneten gedul¬
deten Religionsgesellschaften und unter den aus ihrer Kirche ausgetretenen Personen, des¬
gleichen unter den Juden, nach Vorschrift des Gesetzes vom 23. Juli 1847, ist für den
Bezirk des unterzeichneten Gerichts, mit Ausschluß der Gerichts-Commisfion in Werden, der
Land- und StadtgerichtSrath Fluhme und zum Protokollführer der Sekretariats-Assistent
Paehler ernannt worden.

Essen den 23. Oktober 1847.
Königl. Prenß. Land- und Stadtgericht: Kerstein.

Sicherheits-Polizei.
(Nr. 1531.) Erledigter Steckbrief.

Der Johann Diedrich Weyand ist verhaftet, weshalb der gegen ihn unterm 25.
v. M. von dem Königl. Ober-Prokurator Hierselbst erlassene Steckbrief zurückgenommen
wird. Düsseldorf den 27. Oktober 1847. Der Jnstruktionörichter: von Ammou.

(Nr. 1532.) Steckbrief.
Der unten skgnalifirte Schiffer Wilhelm Hermanns von hier hat sich der gegen ihn

wegen Diebstahls eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht entzogen.
Ich ersuche alle Polizeibehörden, auf denselben zu achten, ihn im Betretnngsfalle zu

verhaften und mir vorführen zu lassen.
Düsseldorf den 27. Oktober 1847. Der Jnstrnktionsrichter: von Ammoiu

Signalementt
Alter 28 Jahre; Größe 5 Fuß und etwa 8 Zoll; Haare dunkelblond; Stirne frei;

2)
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Augenbraunendunkelblond; Augen blau; Nase spitzig; Mund mittelmäßig; Bart röthlich;
Kinn oval; Zähne gesund; Gesicht oval; Gesichtsfarbe gesund; Statur schlank.
(Nr. 1533.) Steckbrief.

Der wegen Diebstahls und Landstreicher« zur Untersuchunggezogene Martin Geue-
nich, 60 bis 65 Jahre alt, Taglöhner zuletzt zu Hülchrath wohnend, von blonden, grau
untermischten Haaren und mittler Statur, welcher an der Stirne eine kleine Höhlung, von
einem Flintenschuß herrührend, an sich trägt und mit langen Beinkleidern, einem abgetra¬
genen blauen Kittel und einer Schirmkappe bekleidet ist, hat sich auf flüchtigen Fuß gesetzt.

Ich ersuche demnach alle Polizeibehörden,auf denselben zu achteu, ihn im Betretungö-
falle zu verhaften und i nr vorführen zu lassen.

Düsseldorf den 31. Oktober 1647. Der Jnstruktionsrichter: Groote.

(Nr. 1534.) Erledigter Steckbrief.
Der von mir unterm 20. d. M. gegen den Johann Heinrich Popp erlassene Steck¬

brief ist erledigt.
Elberfeld den 25. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator: v. Koste ritz.

(Nr. 1535.) Erledigter Steckbrief.
Der von mir unterm 23. v. M. gegen Johann Opgenoort erlassene Steckbrief ist

erledigt. Elberfeld den 26. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator: v. Kösteritz.
(Nr. 1536.) Steckbrief.

Wilhelm Pleiß aus Siegburg, hat sich der Vollstreckung der gegen ihn am 1. De¬
zember 1846 uud 5. Januar c. polizeigerichtlicherkanntenSubsidiar-Gefängnißstrafendurch
die Flucht entzogen.

Indem ich das Signalement desselben beifüge, ersuche ich die betreffenden Polizei-Offi-
zianten, denselben im BctretungsMe verhaften und dem Bürgermeister von Siegburg vor¬
führen zu lassen.

Köln den 23. Oktober 1847. Der Königl. Ober-Prokurator: Zwetffel.
Signalement.

Alter 36 Jahre; Aufenthaltsort Köln; Gewerbe Kunstbrenner; Größe 5 Fuß 6 Zoll;
Haare braun; Augen grau; Nase groß; Statur stark und untersetzt. -
(Nr. 1537.) Erledigter Steckbrief.

Der am 10. September c. gegen den BäckergesellenChristian Schmitz aus Dabring^-
Hausen erlassene Steckbriefwird hierdurch als erledigt zurückgenommen.

Köln den 26. Oktober 1847. Der Königl. Ober-Prokurator: Zweiffel.

(Nr. 15Z8.) ZurückgenommenerSteckbrief.
Unser Steckbrief vom 3. d. M. gegen die Johanna Hoffmann wird, als erledigt,

zurückgenommen.Wesel den 19. Oktober 1847.
Das Land- und Stadtgericht.

(Nr. 153S.) Diebstahl am Neuenwege zu Barmen.
Am 22. d. M. Abends zwischen 6 und 7 Uhr ist aus einem Hause am Neuenwege zu

Barmen eine silberne, eingehäusige Taschenuhr,mit weißem Zifferblatte, arabischenZiffern
und gelben Zeigern, nebst einer daran befestigten schwarzen Kordel und ordinairem, gelben
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Uhrschlnssel,gestohlen worden. Dieselbe ist besonders kennbar an einem etwa Z Zoll großen
Nisse, der sich an der silbernen Einfassungdes GlaseS befindet.

Der Auskunft über den Verbleib dieser Uhr, vor deren Annahme ich warne, oder über
die Person deS Diebes geben kann, wolle sich melden.

Elberfeld den 23. Oetobcr 1847. Der Ober-Prokurator v. Koste ritz.
(Nr. !51t>) Dicbstahl zu Radcvormwald.

Am 22. d. M. Nachmittags, ist zu Herbeck, in der Bürgermeisterei Nadevormwald,
wahrscheinlichdurch einen bettelnden Handwerksburschen,der nicht näher beschriebenwerden
kann, eine zweigehäusige französische silberne Taschenuhr, mit arabischen Ziffern, auf dem
weißen Zifferblatte, welches in der Mitte eine mit GlaS verschlossenerun5e Oeffnung von
der Größe eines Fünfgroschenstückshat, gestohlen worden. Der äußere Kasten in welchem
ein Zettel mit dem Namen deS Uhrmachers„Peter Caspar Höller in Nadevormwald"
befindlich, ist röthlich lakirt und an der Uhr eine gelbe messingene Kette mit kleinem mes¬
singenen Schlüssel mit grauen Steinchen, befestigt.

Wer Auskunft über den Verbleib dieser Uhr oder die Person des Diebes geben kann,
wolle sich melden.

Elberfeld den 28. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator: v. Kösteritz.
(Nr. 1541) Diebstahl zu Dahlerau.

Am 24. d. M. ist aus einer Fabrik zu Dahlerau ein Stück Tuch, fertig geschoren,
Mulberry, braun, etwa 33 Ellen lang, Z breit, mit gelb und schwarzgestreifterLeiste und
gelbem gewirktem Fabrikzeichen /. A S. Nr. 114452, gestohlen worden.

Demjenigen, welcher über den Dieb solche Auskunft geben sollte, daß derselbe überführt
werden kann, ist eine Belohnung von 50 Thlr. zugesagt.

In ähnlicher Art sind bei verschiedenen Fabrikanten zu Lennep kürzlich bereits 10 Stück
Tuch gestohlen worden, so daß sich auf eine förmlich organisirte Diebesbandeschließen läßt.

Elberfeld den 28. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator: v. Kösteritz.
(Nr. 1512.) Diebstahl zu Remscheid.

Am 29. v. M. ist zu Hütz BürgermeistereiNemscheid, eine silberne Nepertiruhr, mit
kupfernem Callot, blaustählernenZeigern, arabischen Ziffern und der Bezeichnung:„Duche-
net k Comp." auf dem Zifferblatte und dem Callot, deren silberner Kasten an der äußern
Seite, mit Ausnahme einer im Mittelpunkte befindlichen glatten Fläche, von der Größe
eines halben Sgroschens, gestreift ist und an welcher sich eine, etwa 5 Zoll lange, silberne,
dreifache Kette, mit silbernem Schlüssel befindet, gestohlen worden.

Wer etwas über deren Verbleib oder den unbekanntenDieb angeben kann, wolle sich
melden. Elberfeld den 28. Oktober 1847. Der Ober-Prokurator; v. Kösteritz.
(Nr. 1543.) Dicbstahlzu Emmerich.

In l.-r Nacht vom 20. — 21. Oktober e. wurden von der Bleiche des hiesigen
Gärtners Ophees sechs dem Hrn. Oberlehrer Niederste»» gehörigenBetttücher, theils
ohne Zeichen, theils !>?. gezeichnet, entwendet.

Warnend vor deren Ankaufe, fordern wir Jeden, dem über deren Verbleiben oder den
Thäter etwas bekannt werden sollte, hierdurch auf, unö oder der nächsten Behörde darüber
Mittheilung zu machen, wodurch keine Kosten entstehen.

Emmerich den 25. Oktober 1847. Königl. Land- und Stadtgericht: Arndt.
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Personal»Chronik.
(Nr. 1544.) Der provisorische Landdechant Pfarrer B r ender zu Grefrath ist an die Stelle

nach Köln befördertenSchulpflegersDechanten Viellvoye bisher zu Neuß zum Schm-
pfleger über die Schulen im nördlichen Pflegebezirk des Kreises Neuß ernannt worden.

(Nr. 1545.) Der bisherige Vikar zu Amel Johann Joseph Kochs ist zum Vikar in He¬
lenabrunn ernannt worden.

(Nr. 1546.) Dem neugeweihten Priester Werner Esser ist die Verwaltung der Vikariestelle
in Hilden übertragen worden.
(Nr. 1547.) Der Kaufmann Heinrich Beckmann zu Lennep ist von dem ihm nach unserer
Bekanntmachungvom 18- August e., Amtsblatt Stück 55 übertragenen Amte eines zweiten
Beigeordneten entbunden und an dessen Stelle der Kaufmann Carl Hager zum zweiten
Beigeordneten des Bürgermeisters zu Lennep ernannt worden. ,

(Nr. 1549.) An die Stelle des nach unserer Bekanntmachung im Amtsblattepro 1846
Nr. 33 zum III. Beigeordneten des Oberbürgermeisters zu Elberfeld ernannten aber auf
seinen Antrag von diesem Amte entbundenen Rentners Robert Uellenberg ist der Rent¬
ner und Gemeinde-Verordnete F. H. Feld mann-Simons zum III. Beigeordneten
ernannt worden.
(Nr. 1549.) Der bisherige commissarischeVerwalter der BürgermeistereiElfen, im Kreise
Grevenbroich, Constantin de Witt, ist zum Bürgermeister ernannt worden.

(Nr. 1550.) Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Or. Fried. Wilh. Oskar
Schwartz hat sich zu Jsselburg niedergelassen.

(Nr. 1551.) Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Joh. Heinr. Bernh.
Vonnegut hat sich zu Emmerich niedergelassen.

(Nr. 1552.) Die neu errichtete Apotheke des Apothekers I. Klasse I. W. C. Rotering
zu Kempen ist auf den Grund der Statt gehabten gesetzlichenUntersuchung für eröffnet
erklärt worden.

(Nr. 1553.) Der Schulamts-Candidat ûnd bisherige HülfSlehrer an der hiesigen evangeli¬
schen Elementarschule Peter Wilh. Herrenbrück ist provisorisch zum Lehrer an der evan¬
gelischen Elementarschule zu Hössel ernannt worden.
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